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Mit Kurfürstlich - Hessischem gnädigsten Privucgio.
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SLück.

Montag den 3^ September.

Regierungs - Ausschreiben.
Unsern re. rc.

eS bey der bisherigen ungünstigen Witterung zur Ernte die Nothwendigkeit erfordert,
daß jede Zeit, die Früchte einzusammeln, benutzt werde; so haben Seine Kurfürstliche

Durchlaucht aus landesvaterlicher Fürsorge für das Wohl Ihrer Unterthanen gutgefunden, die
bereits durch die Verordnung vom Zoten Julii 1789 und das Regierungs - Ausschreiben vom

 loten August 1795 gestattete Erlaubniß, die Früchte auch an Sonntagen nach der Frühkirche,
 wenn die Witterung dazu besonders günstig ist, einzuernten und nach Hause bringen zu dürfen,
gegenwärtig von neuem gnädigst zu ertheilen. -

A«nn aber Gemeinden sich hierunter säumig zeigen wurden, so sollen alsdann dieselben
Ley eintretenden Schaden keine Vergütung zu erwarten haben, auch das Gesinde und die Lag-
lLhuer bey der geringsten Weigerung, die ihnen obliegende Arbeit zu verrichten, mit Gefäng-
«ißstrafe büßen. , , t

Wir befehlen Euch daher, diese höchste Willensmemung in dem dortigen Slmte auf
schleunigste öffentlich bekannt zu machen, und über deren Befolgung streng, zu halten.

2a dessen rc. Cassel den szten August 1804..
kurfürstlich Hessische Regierung hrersellO.
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